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FAKTENBLATT #12 

Prekär? Ist nicht fair! 

PREKÄRE BESCHÄFTIGUNG EINDÄMMEN! 

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben in den letzten zwei Jahrzehnten stark zugenommen. Bei neu ent-
standenen Arbeitsplätzen handelt es sich überwiegend um Leiharbeit, Teilzeit- und befristete Beschäftigung.  
Durch die Pandemie hat sich verstärkt gezeigt, was prekäre Beschäftigung tatsächlich bedeutet: Gerade  
Arbeitnehmer*innen, die befristet oder auf 450-Euro-Basis beschäftigt sind, hatten und haben am meisten mit 
den Auswirkungen zu kämpfen. 

Definition prekäre Beschäftigung 
Für prekäre Beschäftigung gibt es keine ganz eindeuti-
ge  Definition.   
 
Unter "prekärer Arbeit" oder "prekärer Beschäftigung" 
versteht man in der Regel Beschäftigungsverhältnisse, 
die besonders geringen Lohn, keine soziale Absiche-
rung und eine ungewisse Zukunft für den Beschäftigten 
mit sich bringen. Dazu zählen unter anderem befristete  
 

Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Minijobs, aber auch 
eine Teilzeitbeschäftigung unter 20 Wochenstunden.    
 
Es ist anzunehmen, dass Arbeitgeber gerade nach der 
Krise ganz besonders auf Beschäftigungsmodelle set-
zen werden, die hier als atypische Beschäftigung be-
schrieben wurden, um auf etwaige Folgekrisen oder 
wirtschaftliche Engpässe so flexibel wie möglich reagie-
ren zu können.    
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FAKTENBLATT #1 

ÜBERSCHRIFT 

Gerade in den Bereichen Gastgewerbe und Bäcker-
handwerk finden sich in hoher Zahl prekäre Beschäfti-
gungsformen. Beide Branchen sind geprägt von Teil-
zeitbeschäftigung, Minijobs, Niedriglohn und Befristun-
gen. Die Folge für die Beschäftigten in diesen Bran-
chen ist in der Regel kein existenzsicherndes Einkom-
men. 
 
Frauen sind von prekärer Beschäftigung überproportio-
nal betroffen 
Fast jede dritte Frau arbeitet in einem atypischen Be-
schäftigungsverhältnis (Teilzeit, Minijob oder befriste-
tem Vertrag).  
 
Von 8 Millionen Beschäftigten im Niedriglohnsektor 
sind zwei Drittel (65 %) Frauen. Das hat neben dem 
grundsätzlichen nicht existenzsichernden Einkommen 
auch erhebliche Auswirkungen auf Lohnersatzleistun-
gen, wie z. B. Krankengeld oder Kurzarbeitsgeld.  
Zudem arbeiten Frauen oft in Branchen, in denen es 
kaum oder keine Tarifbindung gibt und damit auch 
keine Entgeltstrukturen. Das wiederum bedingt ein oft-
mals geringes Einkommen.  
 
Insbesondere die Höhe des Einkommens spielt aber 
eine große Rolle bei der Entscheidung, welches Eltern-
teil Erziehungs– oder Pflegezeiten übernimmt.  
So zementiert sich durch den hohen Frauenanteil im 
Niedriglohnbereich die „klassische“ Rollenverteilung, 
welche dem Mann der Rolle des Ernährers und der 
Frau die der Hinzuverdienerin zuweist. 
 
Niedriglohn? Mindestlohn! 
Erwerbsarbeit spielt sowohl auf gesellschaftlicher, als 
auch auf individueller Ebene eine zentrale Rolle. Die 
Höhe des Einkommens hat Auswirkungen auf ver-
schiedenste Bereiche unsere Lebens. Denn weniger 
Einkommen bedeutet auch wenig Kaufkraft, eine gerin-
gere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder an Bil-
dung. Wer arm trotz Arbeit ist, muss mit Auswirkungen 
auch auf die Gesundheit und die Psyche rechnen.   
Der gesetzliche Mindestlohn sichert geringstmöglichen 
Lebensstandard und muss oberhalb der Armutsgrenze 
liegen. 
 
NGG fordert deshalb: 
Die zügige Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 
auf deutlich über 12 Euro/Stunde.  
 
Mindest-Kurzarbeitsgeld: 
Mehrere hunderttausend Menschen sind teilweise seit 
über einem Jahr in Kurzarbeit, dürfen nicht arbeiten 
oder wenn, nur mit einem geringen Stundenanteil. Ihr 
Kurzarbeitergeld beträgt zwischen 60 % bzw. mit Kind 

67 % und ab dem 7. Monat Bezug 80 % bzw. 87 % 
ihres letzten Nettogehalts. Das ist in den allermeisten 
Fällen weniger als der Mindestlohn, der – ohnehin ge-
ring – eine unterste Haltelinie, ein Existenzminimum, 
darstellt. 
 
NGG fordert deshalb:  
Kurzfristig ein branchenunabhängiges Mindest-
Kurzarbeitsgeld auf den Weg zu bringen, um bei den 
noch immer akuten coronabedingten Einkommensaus-
fällen Ausgleich schaffen zu können. Als Konsequenz 
aus den Erfahrungen mit den Wirkungen des Kurzar-
beitergeldes im Niedriglohnbereich, ein Mindest-
Kurzarbeitsgeld dauerhaft gesetzlich zu verankern. 
 
Minijobs 
Minijobs sind Bestandteil eines prekären Arbeitsmark-
tes, der weder die eigenständige Existenzsicherung 
noch die Versorgung von weiteren Angehörigen ermög-
licht. Auch hier zeigte sich während Corona sehr deut-
lich, was prekär rein faktisch bedeutet: 470.000 Mi-
nijobber*innen, darunter alleine 245.000 im Gastge-
werbe, erhielten weder Kurzarbeits- noch Arbeitslosen-
geld und mussten gravierende Einkommensverluste 
hinnehmen. Studien zeigen, dass ein Sprung in eine 
Vollzeitbeschäftigung mit existenzsicherndem Einkom-
men, nicht erkennbar ist.  Nur 9 % der Minijob-
ber*innen gelingt ein Wechsel in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Vollzeiterwerbsverhältnis. 
  
NGG fordert deshalb: 
Die Sozialversicherungspflicht bei Minijobs ab der ers-
ten Stunde. Keine Anhebung der Verdienstgrenze beim 
Minijob. 
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  Deshalb fordert die NGG: 

FAKTENBLATT #12: Prekär? Ist nicht fair! 

• Die Einführung eines Mindest-Kurzarbeitsgeldes  

• Die zügige Anhebung des gesetzlichen  
Mindestlohns auf deutlich über 12 Euro/Stunde 

• Eine Reform der Minijobs, die eine Sozialver-
sicherungspflicht ab der ersten Stunde beinhaltet 

• keine Ausweitung der Mini– oder Midijobgrenze 


